
 

 
 

Bauleitplanung des Flecken Salzhemmendorf; 50. Änderung des Flächennutzungsplans,  

OT Benstorf Nr. 8, Bebauungsplan Nr. 190 “Saaletal“, OT Benstorf  

- Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

Ihr Schreiben vom 28.09.2023 

 

Zu der o. a. Bauleitplanung nehme ich aus Sicht des Naturschutzamtes in meiner Funktion als 

Untere Denkmalschutzbehörde (Bodenarchäologie) ergänzend zum Schreiben vom des Land-

kreises Hameln-Pyrmont vom 30.10.2023 wie folgt Stellung:  

 

Ich bitte, folgende Formulierung in die Begründung zum Flächennutzungsplan bzw. Bebau-

ungsplan aufzunehmen:  

 

Aus dem o.g. Plangebiet sind gegenwärtig keine archäologischen Kulturdenkmale bekannt. 

Aus dem näheren Umfeld sind jedoch archäologische Bodenfunde überliefert, darunter die 

Fundstellen Benstorf 2 und 5. Bei diesen Fundstellen handelt es sich um Hinterlassenschaften ei-

ner bislang nur teilweise erschlossenen Kulturlandschaft, in der auch das o.g. Plangebiet liegt. 

Zudem liegt das auf einem Südhang gelegene Plangebiet im Bereich der Zusammenflüsse von 

Steinbach und Aue in die Saale und damit in einer siedlungsgünstigen Topographie, in der er-

fahrungsgemäß archäologische Bodenfunde erwartet werden. Im Verlauf der Erschließung 

des Plangebietes ist daher mit dem Auftreten archäologischer Bodenfunde zu rechnen. Durch 

die geplanten Bau- und Erdarbeiten würden diese archäologischen Kulturdenkmale (gem. § 3 

Abs. 4 NDSchG) in Teilen unwiederbringlich zerstört.  

 

Ich bitte, die folgende Formulierung in die Festsetzungen des Flächennutzungsplans bzw. Be-

bauungsplans aufzunehmen: 

Mit dem Auftreten archäologischer Bodenfunde im Bereich des Geltungsbereichs ist zu rech-

nen. Durch die geplanten Bau- und Erdarbeiten würden die archäologischen Kulturdenkmale 

in Teilen unwiederbringlich zerstört. Sämtliche in den Boden eingreifenden Erdarbeiten, wie Er-
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schließungsarbeiten, Oberbodenabtrag und alle in den Unterboden reichenden Bodenein-

griffe im Bereich des Geltungsbereiches bedürfen daher einer denkmalrechtlichen Genehmi-

gung gemäß § 10 i. V. m. §§ 12-14, 35 NDSchG der Unteren Denkmalschutzbehörde. Diese ist 

bei der unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Hameln-Pyrmont, Naturschutzamt, zu 

beantragen und kann verwehrt werden oder mit Auflagen verbunden sein.  

 

Sollten bei den geplanten Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde wie Tongefäß-

scherben, Schlacken, Metallobjekte, Holzkohleansammlungen, auffällige Bodenverfärbungen, 

Steinkonzentrationen und Denkmale der Erdgeschichte gemacht werden, sind diese gemäß § 

14 Abs. 1 NDSchG meldepflichtig und müssen der Unteren Denkmalschutzbehörde des Land-

kreises Hameln-Pyrmont und dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege, Referat 

Archäologie-, Scharnhorststr. 1, 30175 Hannover unverzüglich gemeldet werden.  

 

Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 NDSchG bis zum Ablauf von vier Werktagen 

nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht 

die Denkmalschutzbehörde die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. Die Unterlassung der An-

zeige stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einem Bußgeld geahndet werden. Auf 

die einschlägigen Bestimmungen des § 35 NDSchG, insbes. die Abs. 2 und 4, wird deshalb be-

sonders hingewiesen. 

 

 

Hinweis an die Gemeinde: 

 

Um unnötige Verzögerungen während der Erschließungs- bzw. Baumaßnahmen zu verhindern 

bzw. um Planungssicherheit bzgl. des Umfangs der ggf. im Plangebiet notwendigen archäolo-

gischen Untersuchungen zu erlangen, wird dem Veranlasser der Planung empfohlen, im Vor-

feld mittels Suchschnitten zu überprüfen, inwieweit archäologische Bodendenkmale im Plan-

gebiet betroffen sind.  

 

Auch hierfür ist eine denkmalrechtlichen Genehmigung gemäß § 10 i. V. m. §§ 12-14, 35 

NDSchG der Unteren Denkmalschutzbehörde erforderlich. Diese ist bei der unteren Denkmal-

schutzbehörde des Landkreises Hameln-Pyrmont, Naturschutzamt, zu beantragen und kann 

verwehrt werden oder mit Auflagen verbunden sein.  
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